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Nestlé: Good Food, Good Life
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The world’s leading
nutrition, health 

and wellness company



Nestlé at a glance: Group Highlights 2010
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CHF 109,7 bn sales

6.2 % organic growth

More than 280,000 employees

449 production sites 

Production in 83 countries



Nestlé products and brands: instantly recognisable
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• 10,000 different products

• About 1 billion products sold every day

• A product for every moment of every day, from morning to night 

and from birth to old age



Nestlé at a glance
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Nestlé is the world’s largest food and 
beverages company but is still only 1.7% 
of the market

The 20 largest food companies 
account for less than 9% of the world 
market

Nestlé ~ 1.7%



Creating Shared Value
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«Going beyond sustainability, by 
creating value for shareholders and 
society simultaneously»

«Development that meets the 
needs of the present without 
compromising the ability of 
future generations to meet 
their own needs»

«We will not sacrifice 
long-term development
for short-term gain»

Sustainability
Protect the future

Compliance
Laws, Business Principles, Codes of conduct



www.nestle.com/csv
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Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
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2000 bis 2010: Nestlé steigert die Produktion um 76%,
reduziert aber im selben Zeitraum

• den Wasserverbrauch um 61%
• den Abwasseranfall um 66% 
• den Energieverbrauch um 44%
• die Treibhausgasemissionen um 51%

pro Tonne produzierten Produkts.
Sustainability

Protect the future

Compliance
Laws, Business Principles, Codes of conduct



Nestlé Policy on Environmental Sustainability
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+ use scientifically based eco-design 
methodology to evaluate packaging



Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
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Weltweite kumulative Verpackungseinsparung
1991 bis 2010 = 517‘700 Tonnen

Glas
17%

Metall
17%

Papier & 
Karton

40%
≈ 200 kt

Kunststoffe 
& Laminate

26%



Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
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Verpackung: Negatives Image
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Konsumenten lehnen Verpackungen ab.

• 66% der Konsumenten halten Produkte für überverpackt.
• Konsumenten unterstellen, dass Verpackungen schlecht für die 

Umwelt sind.
• Konsumenten denken zuerst an die negativen Aspekte der 

Verpackungen bevor ihnen Convenience, Schutz- und 
Sicherheitsnutzen in den Sinn kommen.

• Nachhaltigkeit beeinflußt Konsumenten- und Shoppermeinungen
zugunsten Verpackungen.

(Source: INCPEN Consumer Attitudes to Packaging Survey 2008)



Papier/Karton: Positives Image

Konsumenten mögen Kartons

• „Kartons stammen aus einer natürlichen, erneuerbaren 
Ressource“

• „Kartons sind angenehm in Haptik und Gebrauch“
• „Kartons sind einfach zu öffnen und wiederzuverschließen“
• „Kartons sind einfach zu recyclen“
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Erkenntnisse
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1. Das Verständnis für die Einstellung der 
Konsumenten gegenüber Verpackungen ist
der Schlüssel für die Optimierung von 
Verpackungen.

2. Verpackungen und ihre Auswirkungen auf die 
Umwelt sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt
der Verpackungsentwicklung zu minimieren.

3. Um Überverpackung zu verhindern und 
Verpackungsabfall zu minimieren muss die 
gesamte Wertschöpfungskette betrachtet
werden.

Schlüssel-
Botschaften



• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 
80/590/EWG und 89/109/EWG

• Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom
22. Dezember 2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien 
und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln 
in Berührung zu kommen
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Gesetzliche Grundlagen



ANHANG
Ausführliche Regeln für gute Herstellungspraxis
Verfahren, die das Aufbringen von Druckfarben auf die vom Lebensmittel 
abgewandte Seite eines Materials oder Gegenstands beinhalten:
1. Druckfarben zur Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten 
Seite von Materialien und Gegenständen müssen so zusammengesetzt
sein und/oder so verwendet werden, dass Substanzen nicht von der 
bedruckten Oberfläche auf die Lebensmittelkontaktseite
a) durch das Trägermaterial hindurch oder
b) infolge eines Abklatsches im Stapel oder im Rollenwickel
in Konzentrationen übergehen, die zu Substanzwerten in dem 
betreffenden Lebensmittel führen, die nicht mit den Anforderungen von 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in Einklang stehen.
…
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Verordnung (EG) Nr. 2023 / 2006



ANHANG
Ausführliche Regeln für gute Herstellungspraxis
Verfahren, die das Aufbringen von Druckfarben auf die vom Lebensmittel 
abgewandte Seite eines Materials oder Gegenstands beinhalten:
…
2. Bedruckte Materialien und Gegenstände sind in ihrem fertigen wie 
auch halbfertigen Zustand dergestalt zu handhaben und zu lagern, dass 
Substanzen nicht von der bedruckten Oberfläche auf die 
Lebensmittelkontaktseite
a) durch das Trägermaterial hindurch oder
b) infolge eines Abklatsches im Stapel oder im Rollenwickel
in Konzentrationen übergehen, die nicht mit den Anforderungen von 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in Einklang stehen.
3. Die bedruckten Flächen dürfen nicht direkt mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen.
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Verordnung (EG) Nr. 2023 / 2006
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ECMA GMP Guide v1.0 September 2011
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ECMA GMP Guide v1.0 September 2011
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ECMA GMP Guide v1.0 September 2011



ANHANG IV   KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die in Artikel 15 genannte schriftliche Erklärung enthält folgende Angaben:
1. Identität und Anschrift des Unternehmers, der die Konformitätserklärung ausstellt;
2. Identität und Anschrift des Unternehmers, der die Materialien oder Gegenstände aus 
Kunststoff oder Produkte aus Zwischenstufen ihrer Herstellung oder die Stoffe herstellt 
oder einführt, die zur Herstellung dieser Materialien und Gegenstände bestimmt sind;
3. Identität der Materialien, Gegenstände, Produkte aus Zwischenstufen der Herstellung 
oder der Stoffe, die zur Herstellung dieser Materialien und Gegenstände bestimmt sind;
4. Datum der Erklärung;
5. Bestätigung, dass die Materialien oder Gegenstände aus Kunststoff, die Produkte aus 
Zwischenstufen der Herstellung oder die Stoffe den entsprechenden Anforderungen der 
vorliegenden Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen;
6. ausreichende Informationen zu den verwendeten Stoffen oder deren Abbauprodukten, 
für welche die Anhänge I und II der vorliegenden Verordnung Beschränkungen und/oder 
Spezifikationen enthalten, damit auch die nachgelagerten Unternehmer die Einhaltung 
dieser Beschränkungen sicherstellen können;
…
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Verordnung (EU) Nr. 10 / 2011



ANHANG IV   KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
7. ausreichende Informationen über die Stoffe, deren Verwendung in Lebensmitteln einer 
Beschränkung unterliegt, gewonnen aus Versuchsdaten oder theoretischen 
Berechnungen über deren spezifische Migrationswerte sowie gegebenenfalls über 
Reinheitskriterien gemäß den Richtlinien 2008/60/EG, 95/45/EG und 2008/84/EG, damit 
der Anwender dieser Materialien oder Gegenstände die einschlägigen EU-Vorschriften 
oder, falls solche fehlen, die für Lebensmittel geltenden nationalen Vorschriften einhalten 
kann;
8. Spezifikationen zur Verwendung des Materials oder Gegenstands, z. B.:
i) Art oder Arten von Lebensmitteln, die damit in Berührung kommen soll(en);
ii) Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Berührung mit dem 
Lebensmittel;
iii) Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, 
anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstands festgestellt wurde;
9. falls in einem mehrschichtigen Material oder Gegenstand eine funktionelle Barriere 
verwendet wird: Bestätigung, dass das Material oder der Gegenstand den Bestimmungen 
des Artikels 13 Absätze 2, 3 und 4 oder des Artikels 14 Absätze 2 und 3 der vorliegenden 
Verordnung entspricht.
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Verordnung (EU) Nr. 10 / 2011



ANHANG VII   KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

…

Die schriftliche Erklärung muss eine einfache Identifizierung der Materialien, 
Gegenstände oder Stoffe ermöglichen, auf die sie sich bezieht, und ist erneut 
abzugeben, wenn wesentliche Änderungen in der Produktion Veränderungen bei der 
Migration bewirken oder wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen.

(s.a. § 10 Abs.1 bzw. Anlage 12 Bedarfsgegenständeverordnung)
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Richtlinie 2007 / 19 / EG



Definition „Konformitätserklärung“ vs. „Spezifikation“

Konformitätserklärungen sind einseitig (durch den Anbieter) abzu-
gebende Bestätigungen der Übereinstimmung eines Lebensmittel-
kontaktmaterials mit geltenden Vorschriften bezogen auf die ange-
gebenen Verwendungsbedingungen; die Aussagen der Konformitäts-
erklärung werden vom Abgebenden verantwortet und verpflichten ihn.
Zielsetzung, Inhalt und Abgabe von Konformitätserklärungen sind für 
bestimmte Materialgruppen (Kunststoff, Zellglas, Keramik u. a.) durch 
einschlägige Vorschriften verbindlich geregelt und klar definiert. 
Derartige Konformitätserklärungen sind gegenüber dem Kunden abzu-
geben und bei Inspektionen den Aufsichtbehörden vorzulegen;
Spezifikationen hingegen sind freiwillig und können zwischen den 
beteiligten Unternehmen vertraulich bleiben.

(aus „Spezifikationen in der Lebensmittelverpackungskette“, BLL 2010)
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Konformitätserklärung



Grundsätzlich alle Materialien,
nicht nur kunststoffbasierte und
nicht nur Produktionsmaterialien, sondern auch diejenigen für 
Testzwecke,
die in Kontakt mit dem Produkt, d.h. mit Lebensmittel, gelangen, sind 
mit einer Konformitätserklärung abzusichern.

Diese Konformitätserklärung muss
neben allen gesetzlich notwendigen Angaben
zusätzliche Angaben über migrierfähige Bestandteile, die (aktuell) 
keiner gesetzlichen Beschränkung unterliegen,
enthalten.
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Konformitätserklärung Nestlé
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Nestlé Lieferantenaudit



Als Markenartikler suchen wir Verpackungen, die

• zeitgemäß
• „krisenfest“
• nachhaltig
• ökonomisch vertretbar
• flexibel verfügbar

sind.
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Zusammenfassung
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Wir „bieten“ partnerschaftliche Zusammenarbeit
innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette.
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